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RS OGH 1974/10/15 4Ob591/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.1974

Norm

ZPO §560 B

ZPO §562 A

Rechtssatz

Die durch Vertrag oder Gesetz bestimmte Kündigungsfrist ist ihrem Wesen nach nur eine Mindestfrist. Auch vorzeitige

Kündigungen - unter Einhaltung einer längeren Kündigungsfrist oder zu einem späteren als dem nächsten

Kündigungstermin - sind zulässig.
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